
Isolierte Reform würde 
die sozialrechtlichen 
Ziele verfehlen 
Zukünftige Herausforderungen 
für die Eingliederungshilfe 

Von Felix Welti 

Die Diskussion um die Reform der 
Eingliederungshilfe im Sozialhilferecht 
ist gegenwärtig ins Stocken geraten. 
Bund und Länder sind sich nicht einig, 
welchen Teil der Verantwortung fur 
die Weiterentwicklung der Eingliede
rungshilfe sie zu tragen haben. Dies ist 
eine gute Gelegenheit, sich der recht
lichen und sozialpolitischen Rahmen
bedingungen und Ziele zu vergewis
sern. 

Sowohl eine rechtssystematische wie 
eine sozialpolitische Sicht der Dinge 
führen dahin, dass eine isolierte Re
form der Paragrafen 53 bis 60,75 bis 81 
und 92 SGB XII nicht zielführend ist. 
Sozialrechtlich ist das Zusammenwir
ken des SGB XII mit dem SGB IX und 
anderen Teilen des Sozialgesetzbuchs 
zu beachten. 

Nicht ohne Grund spricht man kor
rekt von mehreren Büchern des einen 
Sozialgesetzbuchs und nicht von "den 
Sozialgesetzbüchern ", wie es immer 
häufiger in politischen Papieren zu le
sen ist. Die Einheit zumindest der So
zialrechtsordnung im Sinne einer für 
Behörden und Normunterworfene 
widerspruchsfreien Systematik ist ein 
hohes Gut, das in der alltäglich frag-
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mentierten Rechtsanwendung und Po
li tik nicht immer hoch genug gewich tet 
wird. 

Das hat auch seinen politischen Sinn, 
gerade für die Eingliederungshilfe: Wer 
wegen wesentlicher Behinderung auf 
Sozialleistungen angewiesen ist, be
nötigt diese nicht nur von einem Leis
tungsträger. Um politische Ziele zu er
reichen, muss man die Gesamtheit der 
Wirkungen in den Blick nehmen und 
nicht nur den in Positionspapieren, 
Gesetzesbegründungen und in einzel
nen Normen festgeschriebenen guten 
Willen. 

Eine Vorbedingung guter Sozialge
setzgebung wäre, die Wirkungen der 
Gesetzgebung systematisch und unter 
Einbeziehung unabhängigen Sachver
stands zu erforschen und zu publizie
ren. Die nach Paragraf 121 SGB XII 
geführte Statistik über die Empfan
gerzahlen scheint mir ebenso wenig 
hinreichend zu sein wie die nach Para
graf 66 SGB IX erstatteten Berichte 
über die Lage behinderter Menschen 
und die Entwicklung ihrer Teilhabe in 
ihrer gegenwärtigen Form. 

Es wäre hilfreich, wenn die Berichter
stattung in diesem Politikbereich zum 
Niveau etwa der Kinder- und Jugend
berichterstattung oder des Sachver
ständigenrats zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen 
aufschließen könnte. Dies würde nicht 
nur den fachpolitischen Akteuren im 
Ministerium, im Bundestag und den 
Verbänden helfen. Dami t wäre auch ein 
Akzent dagegen zu setzen, dass die For
schung der meisten wissenschaftlichen 
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Disziplinen, meiner eingeschlossen, 
über die Teilhabe wesen dich behinder
ter Menschen und die dafiir bestehen
den öffentlichen und privaten Institu
tionen defizitär ist. 

Welche Wirkungen die Gesamtheit 
der Sozialleistungen für behinderte 
Menschen haben soll, ist in Paragraf I 0 
SC B I festgelegt: Sie haben unabhängig 
von der Ursache der Behi nderung ein 
Recht auf Hilfe, die notwendig ist, um 
Behinderungen, Einschränkungen der 
Erwerbsfahigkeit und Pflegebedürftig
keit abzuwenden oder zu mindern, den 
vorzeitigen Bezug von Sozialleistungen 
zu vermeiden oder laufende Sozialleis
tungen zu mindern, ihnen einen ihren 
Neigungen und Fähigkeiten entspre
chenden Platz im Arbeitsleben zu si
chern, ihre Entwicklungzu fordern und 
ihre Teilhabe am Leben in der Gesell
schaft und eine möglichst selbständige 
und selbstbestimmte Lebensfuhrung 
zu ermöglichen oder zu erleichtern so
wie Benachteiligungen auf Grund der 
Behinderu ng en tgegenzuwirken. 

So hat es 2001 ei ne große Koalition in 
Bundestag und Bundesrat zusammen 
mit dem SGB IX formuliert . Es wäre 
fur die Systematik des Sozialrechts und 
für die Sozialpolirik gur, wenn dies auch 
das allgemein geteilte Ziel einer Reform 
der Eingliederungshilfe wäre. 

1. Systematische Einordnung 
der Eingliederungshilfe 

In der Systematik des Sozialrechts ist 
die Eingliederungshilfe fur behinderte 
Menschen in zweierlei Weise zu veror
ten. Es handelt sich um eine Leistung 

der öffentlichen Fürsorge und es han
deltsich um eine Leisrungsart, die Sach
minel und Dienstezur VerfügungsteIl t, 
weil die Leistungsberechtigten sie nicht 
aus eigenen Einkommen bezahlen kön
nen und weil die benötigten Dienste 
und Einrichtungen nicht durch einen 
Markt zur Verfugung gestellt werden. 
In der sozialrechdichen Matrix sind 
diese beiden Einordnungen grundle
gend. Sie sind jedoch aus systemati
schen und sozialpolitischen Gründen 
nicht unumstritten . 

Die Reformdiskussion der letzten Jahre 
hat gezeigt, dass im Bereich der Einglie
derungshilfe die Trenn ung zwischen 
einem am individuellen Bedarf orien
tierten Sach- und Diensdeistungssys
tem und einem System von pauschalen 
Geldleistungen fur den Lebensunter
halt weniger kJar konturiert ist als in 
anderen Bereichen. Hierfur stehen die 
Vorschläge fUf ein Bundesteilhabegeld , 
aber auch einige Diskussionen um das 
Persönliche Budget, dessen Einord
nung als Sach- oder als Geldleistung 
auch sozialrechd ich umstritten ist. 

Hierfur liegt der Grund zunächst in det 
Lage vieler betroffener Personen und 
der Gestaltung der Hilfssysteme: Je 
umfassender die Abhängigkeit von So
zialleistungen ist, desro schwerer sind 
die Grenzen zwischen allgemeinem 
Lebensunterhalt einerseits, behinde
rungsbedingtem Mehrbedarf anderer
seits zu ziehen. Die LebenswirkJichkeit 
scheint dann nahe zu legen, alle Hilfen 
in einen Topfzu werfen . 

Stationäre Einrichtungen beruhen tra
ditionell auf dem Ansatz, für alle Hilfs-
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und Lebensbedarfe umfassend veram· 
wordich zu sein. Dazu kommt, dass 
gerade die Pauschalierung der Leistung 
zum Lebensunterhalt in der Grundsi
cherung bei dauerhafter Erwerbsmin· 
derung nach Paragraf 4 1 5GB XII die 
Diskussion darüber anregt, ob diese 
Leisrungausreicht, das soziale und kul· 
turelle Existenzminimum von Men· 
sehen zu decken, die in dieser Gesell ~ 
schaft mitvielen Barrieren konfrontiert 
sind. 

Dazu kommt ein Trend der jüngeren 
Sozialgesetzgebung, auf soziale Be· 
darfslagen mit pauschalen Leistungen 
in Geld zu reagieren, wie etwa steuer· 
liche Freibeträge, das Kindergeld aber 
auch das Pflegegeld und möglicherwei
se künftig das Betreuungsgeld zeigen. 

Dennoch spricht vieles dafür, die Un· 
terscheidung zwischen individuell be· 
darfsorientierten Systemen der Sach· 
und Dienstleistung und Leistungen fü r 
den Lebensunterhalt weher aufrecht· 
zuerhalten . Zum ei nen entspricht es 
dem Normalisierungspri nzip, behin· 
derte Menschen nicht nur als behindert 
zu definieren, sondern sie wie ihre so· 
zialen Bedarfslagen ebenso spezifisch zu 
sichern, wie dies bei anderen Menschen 
der Fall ist. Zum anderen dürftedie po· 
litische Entscheidung, dieGrundsiche
rung bei dauerhafter Erwerbsminde
rung und diejenige fur Arbeitsuchende 
in gleicher Höhe anzusetzen, nicht un
terlaufen werden . 

Es gibt durchaus gute Gründe fur ein 
höheres Sicherungsniveau bei dauer
hafter Erwerbsminderung und später 
im Alter ~ nur müsste die Diskussion 
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offen gefuhrt und politisch veranrwor
tetwerden. 

Damit verknüpft ist die Diskussion 
über die Zuordnung der Hilfen fur 
dauerhaft wesentlich behinderte und 
erwerbsgeminderte Menschen zur 
Fürsorge und zum SGB XII. Es fehlt 
für diesen Personenkreis bei den Leis
tungen zum LebensulHerhah und den 
Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft an ei nem vorgelager
ten sozialen Sicherungssystem. 

Das hat zur Folge gehabt, dass in Para
graf43 Abs. 2 SGB XII und Paragraf92 
SGB XII der Nachrang der Fürsorge 
eingeschränkt worden ist. Eingliede
rungshilfe ist insofern gehobene Für
sorge, die stärker bedarfs- als bedürf
tigkeitsorientiert gestaltet ist. Doch 
bleiben Elemente der Bedürftigkeits
orientierung erhalten, die von den Be
troffenen als benachteiligend empfun
den werden. W ill man hier ansetzen, 
bestehen mehrere Optionen. 

Keine Chance auf private Vorsorge 

Das vorrangige System der Leistungen 
für den Lebensunterhalt bei dauer
hafter Erwerbsminderung ist die ge
setzliche Rentenversicherung. Das Ni
veau der Erwerbsminderungsrenten ist 
bereits in den letzten Jahren wegen der 
Rentenreformen gefallen, ohne dass die 
Betroffenen eine Chance der privaten 
Vorsorge haben. 

Damit ist die Sicherung in diesem Be
reich unsachgemäß verkürzt worden. 
Von Geburt oder Jugend an haben be
hinderte Menschen zudem nu r nach 
langjähriger Werkstanbeschäftigung 
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die Chance auf eine Erwerbsminde· 
rungsreme. 

W ill man den richtigen lmpuls der 
Sozialversicherung behinderter Men
schen fortentwickeln, müsste die An· 
knüpfung an die Instituöon Werkstatt 
ohnehin gelockert werden. 

Grundrente ohne Wartezeit 

Ein existenzsichernder Grundrenten
anspruch bei Erwerbsminderung 
ohne Wartezeit, der aus einem Steuer
zuschuss an die Rentenversicherung 
bezahlt würde. könnce die Träger der 
Eingliederungshilfe und die Familien 
behinderter Menschen entlasten. 

Ein anderer Ansatz wäre es, den Rechts
gedanken der sozialen Entschädigung 
auszudehnen. Dies würde aus dem mo
dernen Behinderungsbegriff den Ge
danken nehmen, dass Behinderungdas 
Produkt einer Gesellschaft ist, die nicht 
nach dem Bild behinderter Menschen 
gebaut ist, sondern ihrem Anderssein 
Barrieren entgegenstellt. Eine solche 
Leistung würde über die Versorgungs~ 
ämter ausgezahlt. Ob es allerdings 
sinnvoll wäre, ihre Höhe an den Wer~ 
cen des Grades der Behinderung oder 
der Minderung der Erwerbsf3higkeit 
auszurichten, bedürfte einer kritischen 
Diskussion. 

Zu problematisieren wäre i nsbesonde~ 
re, in welchem Umfangaucherwerbstä~ 
tige Personen von dieser Leistung profi~ 
t ieren könnten. Diese Diskussion wird 
allerdings gegenwärtig nicht gefuhrt 
bei den Steuerfreibeträgen Rir schwer~ 
behinderte Menschen, d ie auszunun.en 
sogar ein Einkommen voraussetzt. I n~ 

sofern wäre ein Aufgehen der Freibeträ~ 
ge in einer ausgezahlten Leistung nicht 
fern liegend. 

Diese beiden Varianten würden die Fa~ 
milien behinderter Menschen und die 
Träger der Eingliederungshilfe dadurch 
entlasten. dass ein vorrangiges System 
Rir den Lebensunterhalt behinderter 
Menschen zur VerRigung stünde. 

Zu diskutieren wäre auch, die öffent~ 
Iiche Verantwortung fur behinderte 
Menschen dad urch zu verdichten. dass 
im Unterhaltsrecht rur Kinder eine ge~ 
nerelle Altersgrenze eingeführt würde, 
wie sie andere Länder auch kennen. 
Die familiäre Unterhaltspflicht unter 
Erwachsenen scheint das Rechtsge~ 
Rihl heute immer weniger zu treffen. 
Entsprechend wären die heute an El~ 
tern geleisteten Kindergeldzahlungen 
unminelbar fur die beh inderten Men~ 
sehen einzusetzen, die sich nicht selbst 
unterhalten können. 

2. Trägerschaft 
und Finanzierung 

Wurde man auch fUr die Leistungen 
zur Teilhabe am Leben in der Gemein
schaft ein vorrangiges System etablie
ren wollen, bietet sich bisher kein Trä
ger der Sozialversicherung dafUr an. In 
Betracht kämen die Versorgungsämter 
oder die Integrationsärnter als staatli
che Behörden. Damickännceein Trans
fer der Eingliederungshilfe in ein rein 
bedarfsorientierres System gehobener 
Fürsorge dokumentiert werden. Die 
Finanzierung wäre nur noch zwischen 
Bund und Ländern unter Ausklamme
rung der Kommunen zu regeln. 
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Gegen eine solche Struktur reform 
könnte neben Finanzierungsfragen an
geführt werden, dass der völlige Wech
sel des Trägers auch zu einem Verlust 
gewachsener Kompetenz und Einbin
dung in die örtlichen und regionalen 
Strukturen führen könnte. 

Schließlich ist zu bemerken, dass die 
Existenz vorrangiger Leistungsträger 
bei der Krankenbehandlung, der PAe
ge. der medizinischen Rehabilitarion 
und bei den Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben auch neue Schwie
rigkeiten bringt: Die Krankenkassen 
und die Bundesagentur als vorrangige 
Träger sind durchaus nicht immer wil
lens und in der Lage. die besonderen 
Bedürfnisse behinderter Menschen 
zu beachten. Die Träger der Eingliede
rungshilfe wiederum nehmen die Exis
tenz vorrangiger Träger zum Anlass. 
sich auch dort zurückzuhalten. wo sie 
weiter in der PAichtwären. 

Soll die Eingliederungshilfe struktu
rell Bestandteil der Sozialhilfe bleiben, 
könnte ihre Distanz zur einfachen be
dürftigkeitsorientierren Sozialhilfe im
mer noch dadurch aufgezeigt werden, 
dass die Regel ungen aus dem SGB Xl I 
gelöst und in das SGB IX als leistungs
rechtlicher Teil eingefügt würden. 

Der Träger dieser Leistungen wäre 
- wie auch heute - von den Ländern 
zu bestimmen und könnte weiter der 
Träger det Sozialhilfe sein. Doch bliebe 
die Eingliederungsh il fe damit immer 
noch Fürsorge, denn zwischen ihr und 
der Sozialversicherung gilt nach dem 
Grundgesen."tertium non datut". 
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3. Bundes- und 
landesregelungen 

Für jede Reform muss der Bund einen 
Kompetenztitel nachweisen. Soweit 
sie nicht im Bereich der Sozialversi
cherung angesiedelt ist, wird geprüft, 
ob sie zur Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhälrnisse oder der Wahrung 
der Rechts- und Wirtschahseinheit er
forderlich ist. Es könnte sein, dass diese 
Prüfung - die in der Sozialversicherung 
nach der Föderalismusreform entfallen 
ist - nun in der Fürsorge umso genauer 
durchgeführt wird, wenn ein Land 
diese beim Bundesverfassungsgericht 
beantragt. 

Sind die Einrichtungder Behörden und 
das Verwaltungsverfahren betroffen, so 
können die Länder abweichende Rege
lungen treffen, wenn nichtein besonde
res Bedürfnis nach bundeseinheidicher 
Regelung besteht. Den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden können nach 
Artikel 84 Abs. I Satz 7 GG durch Bun
desgeset'l keine Aufgaben übertragen 
werden. Vor allem letztere Regelung 
macht die Reform der Eingliederungs
hilfe unsicher: Was darf der Bund noch 
regeln und was nicht? 

Man könnceallerdingsdie Posi tion ver
treten, dass im Bereich der Sozialhilfe 
gar keine Aufgabenüberrragung durch 
den Bund vorliegt, da Paragraf3 Abs. 2 
Sat'll SGB XII den Ländern freistellt, 
andere Verwaltungsträger als die Kreise 
und kreisfreien Städte zu örtlichen Trä
gern det Sozialhilfe zu bestimmen und 
Paragraf97 Abs. 3 SGB XI I die Zustän
digkeit rur die Eingliederungshilfe oh
nehin im Regelfall rurdieüberördichen 
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Trägervorsieht. Diese aber müssen kei
neswegs Gemeindeverbände höherer 
O rdnung sein - und wenn, so könnte 
man jedenfalls argumentieren, ist dies 
allein eine Frage im Rechm3um der 
Länder und ihrer finanzverfassungs
rechtlichen Bindungen. 

Auch wenn man nicht so weit geht, so 
wird man doch festhalten können, dass 
die Kompetenz des Bundes zur konkur
rierenden Geserzgebung fUf die öffent
liche Fürsorge weiterhin besteht. Rege
lungen d es materiellen Rechts könnten 
danach keine Aufgaben im Sinne von 
Artikel 84 Ahs. 1 Satz 7 GG sein, ohne 
dass diese Kompetenz Schaden erleide. 
Beschränkte sich die Regelung auf das 
Verwaltungsverfahren und die Einrich
tung der Behörden, so ist fraglich, wie 
weit der Schurzzweck der Norm schon 
durch die verfassungsmäßige und im 
SGB XII explizit vorweggenommene 
Abweichungskompetenz der Länder 
erfulltwird. 

Mindestens im Leistungsrecht scheint 
es gegenwänig keine zwingenden 
Gründe fUf die Annahme zu geben, 
dass die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes auf eine An Rahmenkompe
tenz reduzien worden sei. Für die Ver
wahungsorgan isation wird dies noch 
genauerer Klärung bedürfen. Gerade in 
diesem Bereich sind aueh die allgemei
nen Regelungen des SGB lX wie die 
gemeinsamen Empfehlungen, die Zu
ständigkeitsklärung, das Persönliche 
Budget und die gemeinsamen Service
steIlen betroffen. 

Waren diese Regelungen rur die kom
munalen Träger der Sozialhilfe als Auf-

gabenübenragung nicht mehr zulässig, 
würden sie nach Artikel 125a GG im 
b isherigen Umfangfortgelten, könnten 
aber durch Landesrecht ersetzt werden . 
Eine Weiterentwicklung wäre nach ei
ner engen Sichrweise dann nicht mehr 
möglich. 

4. Koordinations- und 
Rahmenregelungen 
im 5GB I und 5GB IX 

a) Verhältnisdes 5GB IX zum 5GB XII 

Schon bisher waren die Bemühungen 
des Bundesgesetzgebers, die Eingliede
rungshilfe in den Rahmen des SGB IX 
einzubinden, in der Rechtspraxis nicht 
immer erfolgreich. Nach Paragraf 7 
Satz 1 SGB IX gelten die Vorschriften 
dieses Buches fur die Leisrungen zur 
Teilhabe, soweit sich aus den Leistungs
gesetzen nichtsAbweichendes ergibt. 

Explizite Abweichungen des SGB XII 
sind jedoch sel ten. So ist das Wunsch
und WahJrecht aus Paragraf 9 Abs. 1 
SG B IXdurch den Vorbehaltunverhält
nismäßiger Mehrkosten in Paragraf 13 
SGB XII eingeschränkt, so dass Trä
ger d er Sozialhi lfe in einzel nen Fällen 
- nach Prüfung der Zumutbarkeit- be
hinderte Menschen gegen ihren Willen 
eine smtionäre start einer ambulanten 
Leisrunggewähren können. 

Wer Selbstbestimmung als Leitbild der 
Reform ernst nimmt, müsste d iese Re
gel ungüberprüfen . Von den verfahrens_ 
rechtlichen Regelungen . des SGS IX 
weicht das SGB XII im Übrigen nicht 
ab. 

Leisrungsrechdich ist in § 54 SGS XII 
klar gestellt, dass die Paragrafen 26, 33, 



41 und 55 SGB IX den Leisrungsum~ 
fang der Eingliederungshilfe beschrei~ 
ben, der durch die fo lgenden Ziffern 1 
bis 5 nurergänztwird. 

Damit sind insbesondere die Rege~ 
lungen über die Leistungen zurTeilha~ 
be am Leben in der Gemeinschaft des 
SGB IX unmitrelbar geltendes Recht 
der Sozialhilfe. Problematisch ist nur, 
dass der Gesetzgeber in Paragraf 54 
Abs. I Satz 2 SGB XII die ergänzende 
Funktion der Sozialhilfe negiert hat, in~ 
dem er ihren Leistungsumfang an den~ 
jenigen der Krankenversicherung und 
Bundesage ntur angeglichen hat, ohne 
zu berücksichtigen, dass viele Bezieher 
von Eingliederungshilfe keine Mög~ 
lichkeit haben, diese Leisrungen aus e i ~ 
genem Einkommen zuergänzen. 

b) Bedarfsfeststellung 

Zu den entscheidenden Fragen der 
Ei ngliederungshilfe gehört die Fest~ 
stellung des Bedarfs. Die Regelungen 
über den Gesamrplan in Paragraf 58 
SGB XII und über die funktionsbe~ 
rogene Bedarfsfeststellung in einem 
Teilhabeplan nach Paragraf I 0 SG B IX 
sind zwar erkennbar nicht aufeinander 
abgestimmt, widersprechen sich aber 
auch nicht. 

Würde auch Paragraf 10 SGB IX von 
den Trägern der Sozialh ilfe umgesetzt, 
würden diese umfassend auch den 
Bedarf für die vorrangigen Leistungs~ 
systeme fes tstellen und dabei mit den 
entsprechenden Leisrungsträgern ko~ 
operieren. SGB XI I und SGB IX legen 
die Verantworrung fur Bedarfsfeststel~ 
lung übereinstimmend beim Leisrungs~ 
träger und nicht beim Leisrungserbr j n~ 
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ger fest. Dies sollte auch ausschließen, 
Bedarf als den Bedarf an Leisrungen 
eines bestimmten Leisrungserbringers 
zudell nieren. 

Erforderlich ist vielmehr ein fachlich 
anerkanntes System der Bedarfsfest~ 
stellung, das sich an der ICF (:::: Interna~ 
tional C lassification of Functioning, 
Disability and Healthi eine von der 
WHO erstellte medizinische K1assi~ 
fikation zur Beschreibung des funk~ 
lionalen Gesundheim,ustandes, der 
Behinderung, der sozialen Beeinträch~ 
tigung sowie der relevanten Umwelt~ 
faktoren von MenscheniAnm. d. Red.) 
orientiert. Je stärker sich ein solches 
System fach lich legitimierte, umso 
weniger wichtig würde die Frage, ob 
Bedarfsfeststellung eine Angelegenheit 
des Bundesgeserzgebers oder der Ver~ 
walrungskompetenz ist. 

Voraussetzung rur fachliche Akzeptanz 
wäre nach den Grundgedanken der 
ICF, dass Bedarfsfeststcllung sich nicht 
alleine an der Gesundheitsstörung ori ~ 
enden, Ressourcen und Selbstbestim~ 
mung der behinderten Menschen in 
den M ittelpunktsteIltund Kontextfak~ 
toren einbezieht. 

c) Persönliches Budget 

Ist die Bedarfsfeststellungschon fUrdas 
herkömml iche Leisrungssystem wich
tig, wächst ihre Bedeutung noch fUr 
die erfolgreiche Einfuhrung des Per~ 
sönlichen Budgets als neuer Lei stungs~ 
form, Budgetbemessung ist nur dann 
möglich, wenn es gelingt, einen Geld~ 
betrag nach nachvollziehbaren und 
gleichmäßigen Kriterien aus der per~ 
sönlichen Bedarfslagezu entwickeln. 
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Das Persönliche Budget ist eine neue 
Form, Sach- und Dienstleistungen zu 
erb ringen. keine ergänzende Geldleis
tung zum Lebensunterhalt oder eine 
Abgelrung fUf nicht erbrachte Leistun
gen. Die Bildung von Bedarfsgruppen, 
die etwa am Grad der Behinderung 
(GdB) oder anderen bedarfsfernen Ka
tegorien anknüpfen, wäre daher nicht 
mit den gesetzlichen Vorgaben verein
bar. 
d) Infrastrukturverantwonung 

Im Übrigen kann mit dem Persön
lichen Budget auch bei positiver Ent
wicklung nicht die naive Erwartung 
verbunden werden, bisher fehlende 
bedarfsgerechte Angebote insbesonde
re im ambulante n Bereich, würden sich 
marktformig entwickeln. Ein solches 
Vem a uen in die Marktkräfre zeigt der 
Gesetzgeber zu Recht in keinem ande
ren Bereich des Sozial- und Gesund
heitswesens. 

Unabhängig von Budget oder Sachleis
rung ist es vielmehr in jedem Falle er
forderl ich, di e gemeinsame Verantwor
tung der Rehabilitationsträger Hir die 
Infrastrukrur bedarfsgerechter Dienste 
und Einrichrungen nach Paragraf 19 
Ab,. I SGB IX, p""g",r 17 SGB I und 
Paragraf 95 SGB X mit Leben zu er
Rillen. Das Instrument der regionalen 
Arbeitsgemeinschaften der Rehabilita
tionsträger nach Paragraf 12 Abs. 2 
SGB IX wird daRir bislang nicht ge
nu rL{. 

Die Verantwortlichkeit für eine regio
nale Teilhabeplanung unter Beteiligung 
aller Rehabilitationsträger wäre eine 
ehrenvolle Aufgabe ft.i.r die Träger der 

Eingliederungshilfe. Auch istzu fragen, 
warum es Landesgeserze fur Kranken
häuser und PAegeeinrichrungen mit 
Planungselemen ten gibt, nicht jedoch 
fur Dienste und Einrichtungen der Re
habilitation und Teilhabe. Hier wäre 
ein verdienstvolles Feld der Sozialpo
litik auf Landesebene. das durchaus in 
einer bundesweiten Reform vorbereitet 
werden könnte. Die Folgender Födera
lismusreform müssen nicht vor Gericht 
verhandelt werden. Besser wäre es, die 
guten Seiten des kooperativen Födera
lismus neu zu beleben , indem der Bund 
abgibt, was ihm mit dem SG B IX bisher 
nicht effektiv zu regeln gelungen ist. 

e) ServicesteIlen 

Das könnte auch furdie Gemeinsamen 
ServicesteIlen gehen. Was der Bundes
gesettgeber als um fassende AnlaufsteIle 
fUf die Leisrungsberechtigten gedacht 
harre, ist bisher von den Trägern der 
Ei ngliederungshilfe ignoriert worden. 
Sie haben sich nicht eingebracht und 
d ie Träger, die Verantwortung fur Ser
vicestellen übernomm en haben, insbe
sondere aus der Rentenversicherung, 
stehen gerade dem Recht und den Ziel
gruppen der Eingliederungshilfe ziem
lich fern. 

Der Bundesgesengeber isrgeradedabei , 
mit den geplanten PAegestünpunkten 
eine neue ambitionien e Institution der 
Beratung und des Fallmanagements auf 
den Weg zu schicken. Sinnvoll wäre es 
aber, statt immer neuer Parallelsrruktu
ren wirklich gut ausgestattete örtliche 
soziale ServicesteIlen zu schaffen. Der 
Gedanke der kommunalen Allzustän
digkeit könnte einen posit iven Sinn 
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erhalten, wenn sich die Kommunen 
offensiv um die Mirgesraltung solcher 
Strukturen bewerben würden. 

Nach der neuen Verfassungslage be~ 
dürfte es dazu wohl eines Passspiels: 
Der Bundesgesetzgeber müsste den 
Ländern die Aufgabe überlassen, eine 
solche Struktur einzurichten und die 
Sozialleistungsträger in seinem Rechts~ 
raum effektiv zur Kooperation ver~ 
pflichten. A1ternativ müsste der Bund 
im Sozialversicherungsrecht zum Bei ~ 
spiel die Rentenversicherungsuäger in 
die Pfl icht nehmen. 

f) Barrierefreiheit 

Bundesgeserzlich geregelt bleibt die 
Verpflichtung zur Barrierefreiheit. 
Nach Paragraf 17 SGB I sind die Leis~ 
tungsträger verpfl ichtet, ihre Verwa1~ 
tungs~ und Dienstgebäude frei von 
Zugangs~ und Kommunikationsbarri~ 
eren zu halten unddafür zu sorgen, dass 
Sozialleistungen in barrierefreien Räu~ 
men und Anlagen ausgeftihrr werden. 
Gerade an letzterem fehlt es oft, so dass 
fü r die Bezieher von Eingliederungs
hilfe der Zugang zu den vorrangigen 
Sicherungssystemen, zum Beispiel zu 
Arztpraxen, erschwere ist. Dass die So
zialleistungsträger hier nur zögernd 
tätig werden ist ebenso bedauerlich, 
wie es verwundere, dass die Verbände 
behinderter Menschen ihre Verbands
klagerechte an dieser Stelle nicht einser
",n. 

5.Ambulante und 
st at ionäre Leistung 

Ein wichtiger Diskussionspunkt ist, 
wie das Verhältnis von ambulanten und 
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stationären Leistungen neu bestimmt 
werden kann. IsrSelbsrbestimmungder 
Leistungsberechtigten das Ziel, so sind 
die Situationen zu minimieren, in de~ 
nen sie von einem einzelnen Leisrungs
erbringer abhängigsind . Der DeutsChe 
Verein hat in seinem Positionspapier 
" Verwirklichungsei bstbestimmterTeil
habe behinderter Menschen" für eine 
Neuausrichtung der Gesetze plädiert, 
bei der dje Anknüpfung an ambulant, 
teilstationär oder stationär entbehrlich 
wird. Dies wäre eleganter und vielleicht 
auch nachhaltiger als neue Anreizsyste
me. Jedenfalls bedarf es der genannten 
Veränderungen in der Bedarfsfeststel
lung und bei der Infrastrukturplanung. 
Das Leistungserbringungsrecht der 
Träger der Sozialhilfe müsste angepasst 
werden, wie es der DeutsChe Verein 
beschreibe. Auch Persönliche Budgets 
wären dem Anliegen forderlich. Eine 
geteilte Zuständigkeit zwischen ambu
lant und stationär dürfte es nicht mehr 
geben. 

6. Teilhabe am 
Arbeitsleben 

Bei der Teilhabe am Arbeitsleben gil t 
es, den Anspruch auf Beschäftigung in 
einer Werkstatt du rch weitere Formen 
von Unterstützung zu ergänzen. Hier
zu wäre es gut. wenn der Zugang zu r 
besonders geforderten Rentenversiche
ru ng nicht mehralleine an die Beschäf
tigung in Werkstatt oder Integrations
projekt gekoppelt wäre. 

Ein weiteres Problem ist die Schnin
stelle zur Grundsicherung für Arbei [~ 
suchende. Dieses System ist weder 
rechdich noch praktisch auf erheblich 
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gesundheitlich eingeschränkte Per
sonen eingerichtet, obwohl die Drei
Stunden-Grenze der Arbeitsfähigkeit 
in Paragraf 8 SGB II dies nahe legen 
würde. Hier ist zu diskutieren, ob die 
Eingliederungshilfe offensiver in die 
Pflicht genommen wird, Lücken im 
System zu schließen oder ob es bei der 
mit Paragraf 6a SGB IX zumindest ge
meinten vorrangigen Zuständigkeit 
der Bundesagentur bleiben sollte. 

7. Eingliederungshilfe 
und Pflege 

In der laufenden Pflegereform besteht 
Abstimmungsbedarf zur Reform der 
Eingliederungshilfe. Das im Koali
tionsvertrag versprochene Gesamtkon
zept der Betreuung und Versorgung 
pflegebedürftiger, behinderter und 
älterer Menschen ist nicht erkennbar. 
Dies gilt nicht nur für die Pflegestütz
punkte, sondern auch für eine koordi
nierte Bedarfsfeststellung und für die 
Hemmnisse, Pflegebedarf im Persön
lichen Budget zu berücksichtigen. Zu 
pflegebedürftigen Menschen zählen 
auch behinderte Menschen. 

Die Pflegekasse müsste daher in die 
Pflichten eines Rehabilitationsträgers 
nach dem SGB IX einbezogen werden, 
zu denen die Koordination und Koo
peration mit dem Träger der Eingliede
rungshilfe gehören würden. 

8. Institutionelle und 
gesellschaftl iche 
Voraussetzungen einer Reform 

Im politischen Kontext über Reformen 
zu sprechen heißt, auch ihre Vorausset
zungen zu reflektieren. Eine geordnete 

Gesetzgebung mit definierten Zielen 
und möglichst auf guter Datenbasis ge
hört dazu. Aber es bedarf auch institu
tioneller und gesellschaftlicher Voraus
setzungen. In den letzten Jahren haben 
wir erlebt, wie dies stark unterschätzt 
worden ist. 

Eine Sozialleistung sollte einen moti
vierten und qualifizierten Leistungsträ
ger haben. Für die Eingliederungshilfe 
heißt das, den schwelenden Konflikt 
zwischen Bund, Ländern und Gemein
den politisch aufzugreifen. 

Es bedarf zugleich einer fachlichen und 
gesellschaftlichen Kultur, in der die 
Leistungserbringer und die Verbände 
behinderter Menschen an neuen Maß
stäben dafür arbeiten, was mit den Leis
tungen der Eingliederungshilfe erreich t 
werden soll und welche Mittel dafür zu 
nutzen sind. Entwickelt sich daraus ein 
fachlicher Maßstab, den alle respektie
ren, entwickelt er mehr Bindungskraft 
als detaillierte Gesetze. 0 

Beitrag zu einer Anhörung der Bundes
tagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
am 5. November 2007 

Das Internet der Zukunft ist barriere
frei! Der Sozialverband VdK ist Mit
glied im Aktionsbündnis für barriere
freie Informationstechnik (AbI) 

www.abi-projekt.de, www.wobll.de 
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